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1. Wettkämpfe 
 
1.1. Diese Vereinbarung bezieht sich ausschließlich auf Wettkämpfe des Allgemeinen 
       Deutschen Hochschulsportverbandes (adh) bzw. dessen internationalen Partnern. 
1.2. Die Anmeldung zu o.g. Wettkämpfen erfolgt ausschließlich über die THM Hochschulsportbüros. 
 

2. Versicherung 
 
2.1. Bei nationalen Wettkämpfen sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) nicht über die Unfallkasse Hessen versichert. 
2.2. Bei internationalen Wettkämpfen besteht ein Versicherungsschutz über den Allgemeinen Deutschen 
       Hochschulsportverband. 
 
 
3. Bezuschussung 
 
3.1. Meldegeld/Startgeld 
       Der THM Hochschulsport übernimmt bei nationalen Wettkämpfen und entsprechender sportlicher Qualifikation das Melde-   
       bzw. Startgeld in voller Höhe. 
 
3.2. Reisekosten 
       Der THM Hochschulsport unterstützt TN bei der Reiseplanung sowie den dabei entstehenden Kosten Setzen Sie sich    
       deshalb bitte vor Meldeschluss/Reiseplanung zwecks Absprache mit dem THM Hochschulsport in Verbindung. 
       Bitte bilden Sie nach Möglichkeit Fahr- bzw. Reisegemeinschaften. 
       Fahrten im RMV Gebiet werden grundsätzlich nicht bezuschusst. 
       Für Beschäftigte und Alumni gelten u.U. andere Regelungen. 
       Es wird ausschließlich die An- / Abreise zur Wettkampfstätte am An- / Abreisetag bezuschusst.   

3.2. Abrechnung 

       Die Abrechnung der Wettkampfkosten hat innerhalb von drei Wochen nach Veranstaltungsende zu erfolgen. Bitte reichen    
       Sie hierfür alle relevanten Quittungen und Belege innerhalb der dreiwöchigen Frist  im THM Hochschulsportbüro ein. Bei    
       Mannschaftswettkämpfen erfolgt die Abrechnung ausschließlich mit und gegenüber dem Teamverantwortlichen. 

       Nach Ablauf der Frist kann der THM Hochschulsport den Zuschuss versagen. 
 

4. Rücktritt vom Wettkampf 

4.1. Ein Rücktritt vom Wettkampf vor dem offiziellen Meldeschluss ist dem THM Hochschulsport unverzüglich mitzuteilen. 

4.2. Erfolgt der Rücktritt vom Wettkampf nach dem offiziellen Meldeschluss, so trägt der Teilnehmer das fällig werdende   
       Reuegeld gemäß der jeweiligen Wettkampfausschreibung. 
       Hiervon ist abzusehen, wenn der Teilnehmer den Wettkampf aus gesundheitlichen Gründen (ärztliches Attest) oder aus   
       sonstigen schwerwiegenden Gründen nicht antreten kann.
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5. Nichtantritt zum Wettkampf 

5.1. Tritt der Teilnehmer grundlos zum gemeldeten Wettkampf nicht an, so trägt er alle anfallenden Kosten. 
5.2. Tritt der Teilnehmer grundlos zu einer gemeldeten Disziplin nicht an, so kann der THM Hochschulsport den Zuschuss    
       entsprechend kürzen. 
 

6. Verhalten bei Wettkämpfen 

       Alle Teilnehmer, Trainer und Teamverantwortliche repräsentieren bei Wettkämpfen die Technische Hochschule    
       Mittelhessen. Jeder Teilnehmer, Trainer und Verantwortliche verpflichtet sich daher, folgende Vorgaben des THM 
       Hochschulsports zu beherzigen und einzuhalten: 

6.1. Doping und Suchtmittel: 
       der Einsatz von leistungssteigernden Substanzen ist gemäß der Anti Doping Richtlinien untersagt 
       bei Wettkampfveranstaltungen des adh ist der Konsum von alkoholischen Getränken oder anderen Suchtmitteln   
       während der Wettkampfveranstaltung untersagt. 
       werden bei einem Teilnehmer verbotene, leistungssteigernde Substanzen nachgewiesen oder tritt ein Teilnehmer unter    
       Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss zum Wettkampf an, so trägt er alle anfallenden Kosten und wird mit einer mindestens    
       einjährigen Wettkampfsperre vom THM Hochschulsport belegt. Weitere Sperren bleiben davon unberührt. Ferner erfolgt    
       eine Benachrichtigung des jeweiligen Fachverbandes. 

6.2. Fair geht vor 
       THM Wettkampfteilnehmer respektieren die Wettkampfregeln und treten allen Beteiligten während und nach dem   
       Wettkampf mit Anstand, Respekt und Toleranz gegenüber. 
 

7. Presse 
 
       Der Wettkampfteilnehmer hat innerhalb von fünf Tagen nach Wettkampfende den vollständig ausgefüllten Pressebericht   
       zusammen mit Bildern vom Wettkampf an den THM Hochschulsport zu senden. Der Wettkampfteilnehmer versichert mit   
       seiner Unterschrift, dass er die Urheberrechte an den eingereichten Bildern innehat. 
       Wird der Pressebericht nicht oder verspätet eingereicht, kann der THM Hochschulsport den finanziellen Zuschuss kürzen. 

  

  

Ich habe die Wettkampfvereinbarung gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift. 

 
 

_________________________________  _______________________________________ 
Datum, Ort     Unterschrift
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5. Nichtantritt zum Wettkampf
5.1. Tritt der Teilnehmer grundlos zum gemeldeten Wettkampf nicht an, so trägt er alle anfallenden Kosten.5.2. Tritt der Teilnehmer grundlos zu einer gemeldeten Disziplin nicht an, so kann der THM Hochschulsport den Zuschuss          entsprechend kürzen.
6. Verhalten bei Wettkämpfen
       Alle Teilnehmer, Trainer und Teamverantwortliche repräsentieren bei Wettkämpfen die Technische Hochschule          Mittelhessen. Jeder Teilnehmer, Trainer und Verantwortliche verpflichtet sich daher, folgende Vorgaben des THM       Hochschulsports zu beherzigen und einzuhalten:
6.1. Doping und Suchtmittel:       der Einsatz von leistungssteigernden Substanzen ist gemäß der Anti Doping Richtlinien untersagt       bei Wettkampfveranstaltungen des adh ist der Konsum von alkoholischen Getränken oder anderen Suchtmitteln         während der Wettkampfveranstaltung untersagt.       werden bei einem Teilnehmer verbotene, leistungssteigernde Substanzen nachgewiesen oder tritt ein Teilnehmer unter          Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss zum Wettkampf an, so trägt er alle anfallenden Kosten und wird mit einer mindestens          einjährigen Wettkampfsperre vom THM Hochschulsport belegt. Weitere Sperren bleiben davon unberührt. Ferner erfolgt          eine Benachrichtigung des jeweiligen Fachverbandes.
6.2. Fair geht vor       THM Wettkampfteilnehmer respektieren die Wettkampfregeln und treten allen Beteiligten während und nach dem         Wettkampf mit Anstand, Respekt und Toleranz gegenüber.
7. Presse       Der Wettkampfteilnehmer hat innerhalb von fünf Tagen nach Wettkampfende den vollständig ausgefüllten Pressebericht         zusammen mit Bildern vom Wettkampf an den THM Hochschulsport zu senden. Der Wettkampfteilnehmer versichert mit         seiner Unterschrift, dass er die Urheberrechte an den eingereichten Bildern innehat.       Wird der Pressebericht nicht oder verspätet eingereicht, kann der THM Hochschulsport den finanziellen Zuschuss kürzen.
 
 
Ich habe die Wettkampfvereinbarung gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.
_________________________________                  _______________________________________Datum, Ort                                             Unterschrift
8.2.1.4029.1.523496.503950
matthias.rohowski@verw.thm.de
Hochschulsport
Matthias Rohowski
Wettkampfmeldung

